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Antrag 

der Abgeordneten Katharina Schulze, Ludwig Hart-
mann, Rosi Steinberger, Thomas Gehring, Ulrike 
Gote, Jürgen Mistol, Gisela Sengl, Dr. Christian 
Magerl, Thomas Mütze, Markus Ganserer, Martin 
Stümpfig und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Mikroplastik in Kosmetika verbieten 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, sich auf allen 
Ebenen dafür einzusetzen, dass gesetzliche Rege-
lungen getroffen werden, um Mikroplastik (definiert als 
synthetische Polymere kleiner 5 mm) unverzüglich in 
Kosmetika, Körperpflege-, Reinigungs- und Wasch-
mitteln zu verbieten. 

Begründung: 

Seit den 50er Jahren ist die weltweite Kunststoffpro-
duktion massiv angestiegen. Damit nahm auch die 
Menge an Plastikmüll im Meer kontinuierlich zu. Mit 
der Zeit zerfällt der Müll in kleine Teilchen, sogenann-
tes Mikroplastik. Auch der Abrieb von Autoreifen und 
aus Fleecejacken ausgewaschene Kunstfasern lan-
den im Meer. 

Mikroplastik entsteht aber nicht nur als Abfallprodukt, 
sondern wird in Kosmetika, Wasch- und Reinigungs-
mitteln gezielt eingesetzt. Von Kläranlagen in der Re-
gel nicht herausgefiltert, gelangt Mikroplastik über das 
Abwasser in die Umwelt. Immer mehr Studien bele-
gen, dass Mikroplastik das Ökosystem Meer gefähr-
det. Die Aufnahme von Mikroplastik durch die Tierwelt 
ist mittlerweile in vielen Studien untersucht. 

Im Oktober 2013 hat die Bundesregierung im „Kosme-
tikdialog“ mit Herstellern vereinbart, dass diese freiwil-
lig aus der Verwendung von Mikroplastik in Körper-
pflegeprodukten aussteigen. Die Mitgliedsunterneh-
men des IKW (Industrieverband Körperpflege und 
Waschmittel e.V.), die laut Eigenaussage 95 Prozent 
des Markts in Deutschland abdecken, wollten voraus-
sichtlich bis 2015/2016 aus der Verwendung von Mik-
roplastik aussteigen. 

Einer aktuellen Studie des Verbraucherportals Code-
check in Kooperation mit dem Bund für Umwelt und 
Naturschutz Deutschland (BUND) e.V. zufolge findet 
Mikroplastik trotz dieser Ankündigungen nach wie vor 
breite Anwendung in Körperpflegeprodukten. Im Ver-
gleich der Jahre 2014 und 2016 sei die Anzahl der 
Produkte, die Mikroplastik enthalten, sogar gestiegen. 
Laut Studie enthält nach wie vor jedes dritte unter-
suchte Gesichtspeeling und mehr als jedes zehnte 
Körperpeeling Polyethylen. Aber auch andere Kunst-
stoffe, wie Nylon-12, Acrylates Copolymer oder Ac-
rylate Crosspolymer würden verwendet. 

Bisher hat die freiwillige Selbstverpflichtung der Her-
steller also nicht zu der notwendigen und angekündig-
ten Beendigung der Verwendung von Mikroplastik in 
Kosmetika geführt. 

Laut Meeresstrategierahmenrichtlinie muss bis 2020 
ein guter Umweltzustand erreicht sein. Wenn der 
Ausstieg weiter verschleppt wird, ist dies nicht um-
setzbar. 
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Beschlussempfehlung und 
Bericht 

des Ausschusses für Umwelt und 
Verbraucherschutz 

Antrag der Abgeordneten Katharina Schulze, 
Ludwig Hartmann, Rosi Steinberger u.a. und 
Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
Drs. 17/15743 

Mikroplastik in Kosmetika verbieten 

I. Beschlussempfehlung: 

A b l e h n u n g  

Berichterstatterin: Rosi Steinberger 
Mitberichterstatterin: Tanja Schorer-Dremel 

II. Bericht: 

1. Der Antrag wurde dem Ausschuss für Umwelt 
und Verbraucherschutz federführend zuge-
wiesen. Der Ausschuss für Gesundheit und 
Pflege und der Ausschuss für Bundes- und 
Europaangelegenheiten sowie regionale Be-
ziehungen haben den Antrag mitberaten. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Antrag 
in seiner 67. Sitzung am 30. März 2017 bera-
ten und mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

3. Der Ausschuss für Gesundheit und Pflege hat 
den Antrag in seiner 63. Sitzung am 9. Mai 
2017 mitberaten und mit folgendem Stimmer-
gebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

4. Der Ausschuss für Bundes- und Europaange-
legenheiten sowie regionale Beziehungen hat 
den Antrag in seiner 58. Sitzung am 9. Mai 
2017 mitberaten und mit folgendem Stimmer-
gebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

Dr. Christian Magerl 
Vorsitzender 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und 
beschlossen: 

Antrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Ludwig Hartmann, 
Rosi Steinberger, Thomas Gehring, Ulrike Gote, Jürgen Mistol, 
Gisela Sengl, Dr. Christian Magerl, Thomas Mütze, Markus Gan-
serer, Martin Stümpfig und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Drs. 17/15743, 17/16902 

Mikroplastik in Kosmetika verbieten 

A b l e h n u n g  

Die Präsidentin  

I.V. 

Inge Aures 

II. Vizepräsidentin 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Dritter Vizepräsident Peter Meyer



Dritter Vizepräsident Peter Meyer: Ich rufe Tagesordnungspunkt 3 auf:

Abstimmung

über eine Subsidiaritätsangelegenheit und Anträge, die gemäß § 59 Abs. 7 der 

Geschäftsordnung nicht einzeln beraten werden (s. Anlage 1)

Bevor ich über die Liste abstimmen lasse, möchte ich Sie noch darauf hinweisen, dass 

der Ausschuss für Bundes- und Europaangelegenheiten sowie regionale Beziehungen 

in seiner heutigen Sitzung die unter der Nummer 1 aufgeführte Subsidiaritätsangele-

genheit betreffend Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben für Eltern und pflegende 

Angehörige und zur Aufhebung der Richtlinie 2010/18/EU beraten hat und empfohlen 

hat, auf die in der Drucksache 17/17057 aufgeführten Subsidiaritätsbedenken hinzu-

weisen und darauf hinzuwirken, dass diese Bedenken Eingang in den Beschluss des 

Bundesrats finden.

Von der Abstimmung sind die Nummern 9 und 12 der Anlage ausgenommen. Dies 

sind der Antrag der SPD-Fraktion "Zum Internationalen Frauentag: Rechtsanspruch 

auf Schutz vor Gewalt umsetzen" auf Drucksache 17/15809 und der Antrag der Frak-

tion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN betreffend "Bericht über den Stand des Hilfesystems 

für gewaltbetroffene Frauen und ihre Kinder" auf Drucksache 17/15838, die auf 

Wunsch der Fraktionen gesondert beraten werden sollen. Der gemeinsame Aufruf der 

Anträge erfolgt erst am späten Abend, am Ende der regulären Tagesordnung.

Wir kommen damit zur Abstimmung über die Liste. Hinsichtlich der jeweiligen Abstim-

mungsgrundlagen mit den einzelnen Voten der Fraktionen verweise ich auf die Ihnen 

vorliegende Liste.

(Siehe Anlage 1)

Wer mit der Übernahme des jeweils maßgeblichen Ausschussvotums entsprechend 

der aufgelegten Liste einverstanden ist, den bitte ich um das Handzeichen. – Das sind 
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alle Fraktionen. Gibt’s Gegenstimmen? – Enthaltungen? – Keine. Damit übernimmt 

der Landtag diese Voten.
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